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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beehrt 

sich in der Anlage eine Abschrift der ho. Ressortstellungnahme zu dem im Betreff angeführten 

Gesetzesnetwurf zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

 

Anlage 

 

Für den Bundesminister: 

MR Ing. Raab 
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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nimmt 

Bezug auf die do. Aussendung vom 24.08.2007 und gibt zum Entwurf eines Sozialversiche-

rungs- Änderungsgesetzes 2007 – SVÄG 2007 folgende Stellungnahme ab: 

 

Zu Art. I Z 8 (§ 8 Abs. 1a Z 1 ASVG): 

In den Erläuterungen zu § 8 Abs. 1a ASVG ist im 4. Absatz ein Druckfehler enthalten Anstatt 

des Ausdrucks „soweit sie nach dem 31. Dezember 2004 geboren …“ müsste es richtig hei-

ßen: „soweit sie nach dem 31. Dezember 1954 geboren …“. Im Gesetzesentwurf selbst ist das 

Datum richtig. 

 

Zu Art I Z 35 (§ 292 Abs. 4a lit p) ASVG): 

Mit dieser Bestimmung wird festgelegt, dass nach Abzug der Kapitalertragsteuer (§ 95 EStG 

1988) verbleibende Zins- und Kapitalerträge von jährlich bis zu 50 € bei der Einkommenser-

mittlung als Voraussetzung für den Anspruch auf Ausgleichszulage außer Betracht zu bleiben 

haben. Eine analoge Regelung in den diesbezüglichen Parallelbestimmungen des GSVG und 

des BSVG fehlt jedoch. Es wird ersucht auch die entsprechenden Bestimmungen des GSVG 

und des BSVG eine analoge Regelung aufzunehmen. 
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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nimmt die 

vorliegende Gesetzesnovelle zum Anlass das Bundesministerium für Soziales und Konsumen-

tenschutz zu ersuchen in die Regelungen des § 8 Abs. 3 Z 3 lit j ASVG (Teilversicherung in 

der Unfallversicherung) die Mitglieder der Amtlichen Weinkkostkommission nach § 57 des 

Weingesetzes, BGBl. I Nr. 141/1999 aufzunehmen. Begründet wird dieses Ansuchen damit, 

denjenigen Mitgliedern der Amtlichen Weinkostkommission, die nicht aufgrund anderer bun-

desgesetzlicher Bestimmungen unfallversichert sind, einen Unfallversicherungsschutz zu bie-

ten. 

 

Diese Stellungnahme ergeht per elektronischer Post an folgende e-mail- Adresse des BMSK: 

stellungnahmen@bmsk.gv.at sowie an das Präsidium des Nationalrates unter der e-mail- 

Adresse: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at . 
 

 

Für den Bundesminister: 

MR Ing. Raab 
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